
Stelle in Dortm und annehm en wolle. E r schilderte ihr 
seine Bekannten als anständige Leute, bei denen es 
ih r gut gehen und sie guten  V erdienst und freie S ta
tion  haben werde. N ach anfänglichem  Zögern erk lärte  
sich M arlene S. bereit, die Stelle anzunehmen, und fuhr 
nach Dortmund.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
A uf Grund der Beweisaufnahm e ist festgestellt, daß 
der A ngeklagte einen noch jugendlichen Menschen, die 
17jährige M arlene S., zum  Verlassen der Deutschen 
D em okratischen Republik veranlaßte, nachdem er ihr 
ihre neue A rbeitsstelle und auch die Menschen, bei 
denen sie in Zukunft arbeiten  sollte, als gut geschildert 
ha tte . Seine V ersprechungen w aren der Anlaß, daß 
M arlene S. zum  V erlassen der Deutschen D em okra
tischen Republik verleitet wurde. Dabei w ar sich der 
A ngeklagte bewußt, daß sein V erhalten s tra fb a r  ist. 
E r  h a t in der Beweisaufnahm e selbst erk lärt, daß er 
verschiedene A rtikel in der Presse über die Schädlich
keit der Republikflucht gelesen habe. E r m ußte auch 
w eiter zugeben, daß er anfänglich zögerte, M arlene S. 
anzusprechen und ihr die Stelle in W estdeutschland 
anzubieten. E r ha t darüber hinaus auch dem Mädchen 
verboten, im  Betrieb darüber zu sprechen.
Der A ngeklagte h a t dam it den T atbestand des § 21 
Abs. 2 StEG erfü llt und ist nach dieser gesetzlichen 
Bestim m ung wegen V erleitung zum V erlassen der D eut
schen D em okratischen Republik zu bestrafen.
Das Verbrechen des A ngeklagten ist in hohem Maße 
gesellschaftsgefährlich. Seit Jah ren  schon w ird von 
w estdeutscher Seite aus versucht, junge Menschen so
wie F acharbeite r oder andere wertvolle, unserem  A uf
bau nützliche K räfte nach W estdeutschland zu locken. 
D am it bezweckt man, unseren S taa t der A rbeiter und 
B auern  auf allen Gebieten zu schädigen, und zum  an
deren se tzt m an diese Menschen der skrupellosen Aus
beutung des kapitalistischen W irtschaftssystem s aus. 
Die E rfahrungen  der le tzten  Jah re  beweisen, daß m an 
diese Personen fü r  Spionage- und Sabotagezwecke ge
braucht, sie fü r die Frem denlegion oder die Söldner
form ationen der Bundeswehr w irbt und sie fü r  die 
H etze gegen die Deutsche D em okratische Republik 
ausnutzt. A uf Grund dieser E rfahrungen  w urde von 
unseren staatlichen O rganen und gesellschaftlichen 
Organisationen eine große A ufklärungskam pagne über 
die Schädlichkeit des V erlassens der Deutschen Demo
kratischen Republik durchgeführt. B ereits m ehrere 
Ja h re  lang w urde die Bevölkerung aufgefordert m itzu
helfen, daß niem and die DDR verläß t. Diese A ufklä
rung  ist auch an  dem A ngeklagten n icht spurlos vor
übergegangen. Es kann sich heute kein Mensch m ehr 
dam it entschuldigen, daß er die G efährlichkeit des Ver
lassens der DDR nicht gekannt habe. Trotzdem  hat 
der A ngeklagte einen jungen Menschen dazu verleitet, 
die Republik zu verlassen. Der A ngeklagte h a t durch 
sein Handeln unseren S taa t schwer geschädigt. Obwohl 
es gerade der S taa t der A rbeiter und Bauern ist, der 
die Möglichkeiten geschaffen hat, daß z. B. der Sohn 
des A ngeklagten Medizin studieren kann, und dazu 
noch monatlich ein Stipendium erhält, h a t der Ange
k lag te  unserer Produktion eine wertvolle A rbeitskraft 
entzogen und M arlene S. der U ngew ißheit ih rer E n t
w icklung in W estdeutschland ausgesetzt.
D er V ertre te r des B ezirksstaatsanw alts h a t fü r den 
A ngeklagten eine G efängnisstrafe von einem Ja h r und 
sechs M onaten bean trag t. Das G ericht h a t auf die 
gleiche S trafe erkannt. Es h a t dabei berücksichtigt, 
daß  der A ngeklagte bisher gute A rbeitsleistungen ge
zeig t hat, sogar als A ktivist ausgezeichnet werden 
konnte, und daß er m it seinen 63 Jah ren  noch nicht 
vo rbestra ft ist. Zu seinen Gunsten w ar w eiter zu be
achten, daß er vollauf geständig gewesen ist und offen
sichtlich sein Verbrechen ehrlich bereut. D er Senat ist

der Überzeugung, daß diese S trafe unserem  S taa t ge
nügend S trafschutz verleiht und geeignet ist, andere 
B ürger von einem ähnlichen Tun abzuhalten.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1958, S. 178.
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§§ 19, 21 StEG.

2. Die berufliche Tätigkeit des Abgeworbenen als Motiv 
der Verleitung zum Verlassen der DDB.

Nach einem kurzen Besuch bei Verwandten in  W est
deutschland im  Oktober 1957 gab der A ngeklagte phan
tastische Schilderungen von dem guten  Leben im 
W esten und von vielen V ergünstigungen, welche die 
„Ostzonenbewohner“ dort erhalten  würden. E r ver
sicherte dem Zeugen P., daß dieser als Grobschmied 
im W esten sofort A rbeit erhalten  und viel m ehr Geld 
verdienen könne als in der DDR. E r versprach dem 
Zeugen, ihn bei der Beschaffung von A rbeit und Woh
nung zu unterstü tzen, denn er werde selbst im Jan u ar 
oder F eb ruar nach W estdeutschland übersiedeln. Der 
Zeuge P. faß te  auch auf Grund dieser Versprechungen 
zunächst den Beschluß, die DDR zu verlassen; er 
konnte jedoch durch den Zeugen H. noch vor diesem 
unbedachten S chritt bew ahrt werden. Durch das s tän 
dige Reden des A ngeklagten, der auch aus W est
deutschland einige Zeitungen m itgebracht hatte, die er 
den LPG-M itgliedern zu lesen gab, verloren zahlreiche 
M itglieder der LPG die L ust an  ih rer A rbeit und das 
V ertrauen in die Entw icklung der DDR.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der A ngeklagte h a t w eiter den Zeugen P. wegen seiner 
beruflichen T ätigkeit zum Verlassen der DDR bestim 
m en wollen, und zw ar durch das Versprechen aktiver 
U nterstü tzung  bei der Beschaffung von W ohnraum  und 
A rbeit in  W estdeutschland. Durch seine V ersprechun
gen h a t er die F reiheit der W illensentscheidung des 
Zeugen P . beeinflußt, der bis dahin keinerlei Absicht 
zum Verlassen der DDR gehabt hatte . D urch diese 
Handlungen ha t der A ngeklagte objektiv und subjektiv 
eine A lternative des § 21 Abs. 2 StEG erfüllt.
Die Im perialisten versuchen m it allen M itteln, eine 
weitere Festigung  und V orw ärtsentw icklung unserer 
Gesellschaftsordnung zu hintertreiben. Es gelingt ihnen 
im m er wieder, Opfer zu finden, die entweder ihren 
Rundfunksendungen erliegen oder sich bei Besuchen in 
W estdeutschland durch die gleißende Fassade täuschen 
lassen. Der A ngeklagte 1st zunächst ein rückständiger 
B ürger gewesen, der bestim m te A nsätze gem acht hat, 
um am  F o rtsch ritt teilzunehmen. Wenn auch nicht zu
le tzt seine w irtschaftlichen Schwierigkeiten ihn zum 
E in tr itt in eine Landw irtschaftliche Produktionsgenos
senschaft veran laß t haben, so lag bei ihm doch die E r
kenntnis vor, daß die gesellschaftliche Produktion ein 
E rfordernis unserer Zeit geworden ist und daß nur die 
gesellschaftliche A neignung den Menschen eine ge
sicherte Existenz g aran tie rt. K aum  hatte  er jedoch 
seine Schwierigkeiten überwunden, als ihn schon seine 
kleinbürgerlichen Tendenzen und die westliche Beein
flussung zu einer gegen den Bestand unserer Gesell
schaftsordnung gerichteten T ätigkeit veranlassen. So 
ha t er in raffin ierter Form  allm ählich die Arbeitsm oral
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